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Gemeinde und Römisch-katholische Pfarrkirche xxx
ADRESSE
EMAIL


Gegenstand: Öffentliche Bibliothek


Kooperationsvereinbarung


Abgeschlossen zwischen
RÖMISCH-KATHOLISCHE PFARRKIRCHE NN, VOLLSTÄNDIGE DATEN, 
und
GEMEINDE NN, VOLLSTÄNDIGE DATEN, vertreten durch den/die Bürgermeister/in XX,
wie folgt:

§ 1
Die Römisch-katholische Pfarrkirche NN, im Folgenden kurz Pfarrkirche genannt, und die Gemeinde NN, im Folgenden kurz Gemeinde genannt, beschließen die Gründung einer öffentlichen Bibliothek in kooperativer Trägerschaft. Die Bibliothek wird unter dem offiziellen Namen „Öffentliche Bibliothek der Pfarrgemeinde und Gemeinde“ geführt.
§ 2
Zweck und Ziel der nach gemeinnützigen und nicht kommerziellen Grundsätzen geführten öffentlichen Bibliotheken ist es, allen Schichten der Pfarr- bzw. Gemeindebevölkerung ohne Rücksicht auf Konfession, Staatsangehörigkeit oder Parteizugehörigkeit durch den Verleih von Büchern, Spielen und Medien gute unterhaltende und informierende Literatur sowie andere Medien zugänglich zu machen und damit einen wichtigen Beitrag zur Bildung, Leseförderung und Gemeinschaft zu leisten.
§ 3
Die GEMEINDE/PFARRKIRCHE stellt folgende bedarfsadäquate Räume zur Verwendung als öffentliche Bibliothek zur Verfügung: BESCHREIBUNG DER RÄUME. Die Betriebskosten für den Raum werden von der GEMEINDE/UND/ODER DER PFARRKIRCHE ZU GLEICHEN TEILEN/IM VERHÄLTNIS X ZU X getragen und als UNBARE/BARE Sachleistung anerkannt.
Die Gemeinde und die Pfarrkirche verpflichten sich, die zur laufenden Ergänzung des Bestandes (Erneuerungsquote von rund 7,5 Prozent) und zur Verwaltung notwendigen Mittel, die zugleich die Grundlage für die Förderung durch das Land OÖ sind, zu folgenden Teilen aufzubringen:
ANGABE DER GENAUEN AUFTEILUNG DER FINANZIERUNG IN ABSOLUTEN ODER PROZENTZAHLEN.
ALTERNATIV: Die GEMEINDE/PFARRKIRCHE verpflichtet sich, die zur ständigen Ergänzung des Medienbestandes notwendigen Mittel in Form einer Trägerleistung in der Höhe von € XX PRO JAHR/MONAT aufzubringen.
Die Verwaltung der gesamten Bibliothek wird durch EHRENAMTLICHE/HAUPTAMTLICHE Mitarbeiter/innen der PFARRKIRCHE/GEMEINDE durchgeführt. Dieser Beitrag wird als BARE/UNBARE Sachleistung mit einem Anteil von XX (IN ABSOLUTEN ODER PROZENTZAHLEN) bewertet. 
Der Zahlungsverkehr wird über ein BESTEHENDES/VON DER GEMEINDE/PFARRKIRCHE ZU ERRICHTENDES Konto bei der XXX Bank, IBAN XXX abgewickelt.
§ 4
Der Medienbestand der bestehenden PFARRKIRCHEN-/GEMEINDEBIBLIOTHEK, sofern er noch den Anforderungen entspricht, die Einrichtung und die technische Ausstattung werden in die neue öffentliche Bibliothek eingebracht (BEILAGE 1/2).
§ 5
Als Leitungsorgan wird ein Bibliothekskuratorium errichtet, das zumindest einmal im Jahr zusammentritt. Diesem Kuratorium gehören an:
· ZWEI Vertreter/innen des Pfarrgemeinderates (darunter – soweit vorhanden – auch die Leiterin / der Leiter des PGR-Fachteams Erwachsenenbildung/Finanzen)
· ZWEI Vertreter/innen des Gemeinderates (darunter insbesondere auch der/die Obmann/frau des Kulturausschusses)
· Die Bibliotheksleiterin / der Bibliotheksleiter
· Bibliotheksmitarbeiterinnen und -mitarbeiter (ohne Stimmrecht)
· DIE KOOPTIERUNG WEITERER PERSONEN IST MÖGLICH
Sofern Bürgermeister/in und Pfarrer nicht dem Kuratorium angehören, haben sie das Recht, an allen Sitzungen (ohne Stimmrecht) teilzunehmen.
§ 6
Aufgaben des Kuratoriums und dessen Mitglieder sind insbesondere:
· Die allgemeine Sorge um den Bibliotheksbetrieb;
· Sorge für die Bereitstellung der erforderlichen finanziellen Mittel;
· Festsetzung der Öffnungszeiten, der Leseordnung, der Benützungsgebühren und Zustimmung zu Neuanschaffungen ÜBER EINEN BETRAG IN DER HÖHE VON € XX;
· Entgegennahme eines jährlichen Tätigkeits- und Finanzberichtes, der durch den/die Bibliotheksleiter/in erstellt wird.
Den Vorsitz im Kuratorium führt der/die Bibliotheksleiter/in, der/die auch die Sitzungen einberuft. Mindestens zwei stimmberechtigte Kuratoriumsmitglieder können die Einberufung einer Sitzung verlangen; diesem Verlangen ist von der/dem Vorsitzenden binnen 14 Tagen zu entsprechen. Die Führung eines Protokolls, das allen Mitgliedern und Sitzungsteilnehmern binnen zwei Wochen zugestellt wird, wird von der/dem Vorsitzenden einem der Mitglieder übertragen.
Das Kuratorium entscheidet MIT EINFACHER/QUALIFIZIERTER MEHRHEIT (XX STIMMEN)/EINVERNEHMLICH bei Anwesenheit aller Mitglieder; ist ein Mitglied verhindert, hat es eine geeignete und informierte Vertretung zu bestellen.
§ 7
Der/die Bibliotheksleiter/in wird von den beiden Vereinbarungspartnern EINVERNEHMLICH/VON DER PFARRKIRCHE/GEMEINDE bestellt. Die Bestellung muss vom Bibliothekskuratorium durch EINSTIMMIGEN/MEHRHEITLICHEN Beschluss bestätigt werden.
§ 8
Der/die Bibliotheksleiter/in ist dem Kuratorium für die Führung der Bibliothek verantwortlich. Er/sie sorgt mit seinen Mitarbeiter/innen für den ordnungsgemäßen Betrieb sowie für Neuanschaffungen von Büchern und Medien in sachkundiger Auswahl im Rahmen des Budgets entsprechend den Bedürfnissen der Benutzer/innen, wobei er/sie sich zur Fachberatung der zur Verfügung stehenden Fachstellen bedient und im Rahmen der jährlichen Berichterstattung das Kuratorium informiert. Ausgeschlossen von der Einstellung bleiben tendenziöse Werke, die ein menschenverachtendes Weltbild widerspiegeln, oder ethisch bedenkliche Literatur bzw. Medien.
§ 9
Neuanschaffungen von Einrichtungsgegenständen oder technischer Ausstattung werden von der/dem Bibliotheksleiter/in mit Information des Bibliothekskuratoriums, bei geringfügigen Anschaffungen bis € 400/XX auch im Nachhinein, vorgenommen. Anschaffungen, die den Wert von € XX PRO MONAT/ANSCHAFFUNG/JAHR übersteigen, bedürfen der Bewilligung des Kuratoriums. Maßnahmen (zB Anschaffungen oder Veräußerungen), die den anteiligen Wert für die Pfarrkirche von € 15.000,00 überschreiten und nicht im Haushaltsplan der Pfarrkirche enthalten waren bzw Maßnahmen über € 80.000,00 bedürfen zusätzlich des Votums des örtlichen Pfarrgemeinderates, des PGR-Fachteams Finanzen, der Zustimmung des pfarrlichen Wirtschaftsrates sowie der schriftlichen Ermächtigung durch den Ortsordinarius. 
§ 10
Die Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung durch die Partner in Kraft. Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann von den Vertragspartnern jährlich zum Termin 30. Juni unter Einhaltung einer einjährigen Frist gekündigt werden.
VARIANTE: DIE GEMEINDE VERZICHTET FÜR XX JAHRE AUF EINE KÜNDIGUNG DIESER VEREINBARUNG.
§ 11
Beschließt einer der beiden Vertragspartner, sich nicht mehr an der Führung der gemeinsamen Bibliothek zu beteiligen, verbleiben alle inzwischen getätigten Investitionen der weiterbestehenden Bibliothek des anderen Trägers.
Bei einer Totalauflösung der Bibliothek sind die von den Subventionsgebern für die Verwendung der Subventionsmittel festgelegten Richtlinien zu beachten. Für das übrige vorhandene Vermögen wird zwischen Pfarrkirche und Gemeinde eine einvernehmliche Lösung über eine sinnvolle Weiterverwendung getroffen, die auch in Zukunft eine sinnvolle Nutzung für Anliegen der Literatur- und Leseförderung ermöglicht.
ZUSÄTZLICH ODER ALTERNATIV:
Kommt zwischen den Kooperationspartnern keine Einigung zustande, wird das GESAMTE GEMEINSAM ERWORBENE INVENTAR (Bücher, Einrichtung usw) im Verhältnis XX:XX zwischen Pfarrkirche und Gemeinde aufgeteilt; das gilt auch für allfällig anfallende Entsorgungskosten.
JEDER KOOPERATIONSPARTNER ERHÄLT DIE VON IHM EINGEBRACHTEN GEGENSTÄNDE (BEILAGE1/2) BZW. TRÄGT DIE KOSTEN FÜR DEREN ENTSORGUNG.
Wird die Bibliothek in Räumen der Pfarrgemeinde geführt, hat die Gemeinde nach Beendigung der Kooperation eine ANGEMESSENE MIETE FÜR DIE NUTZUNG DER RÄUMLICHKEITEN ZU BEZAHLEN/EINEN ANDEREN STANDORT AUSSERHALB DER PFARRLICHEN RÄUMLICHKEITEN ZU BEZIEHEN.
§ 12
Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform.
Diese Vereinbarung wird in 3-facher Ausfertigung errichtet. Jeder Vertragspartner erhält eine Ausfertigung der Vereinbarung. Eine weitere Ausfertigung wird zur Information an die Bibliotheksfachstelle der Diözese Linz, Kapuzinerstraße 84, 4020 Linz, gesandt.
§ 13
Die Vereinbarung wird unter den gegenwärtigen Voraussetzungen abgeschlossen. Ändern sich diese in wesentlichen Punkten, müssen zum Wohl der kulturellen Weiterentwicklung des Ortes neue Verhandlungen zwecks Änderung, Ergänzung oder Neuabschlusses dieser Vereinbarung aufgenommen werden. Dies kann von jedem Vertragspartner (mit Begründung durch Angabe jener Voraussetzungen, die sich wesentlich verändert haben) zu jedem Zeitpunkt verlangt werden, wobei die Fristen in § 10 davon unberührt bleiben.
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Für die Pfarrkirche:	Für die Gemeinde:

			
 Mandatsträger:in für Erwachsenenbildung	Bürgermeister/in
oder Finanzverantwortliche:r (wenn bevollmächtigt und beauftragt), 
ansonsten Verwaltungsvorstand/Verwaltungsvorständin
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